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 b) in § 28 Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie in § 31 
Absatz 4 Satz 1 die Wörter „Frauen, Arbeit, 
Gesundheit und Soziales“ durch die Wörter 
„Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie“.

Artikel 2 
Änderung der Berufsgerichtsordnung 

für die Angehörigen 
der Ärztekammer des Saarlandes,  

der Apothekerkammer des Saarlandes, 
der Psychotherapeutenkammer des Saarlandes 

und der Tierärztekammer des Saarlandes
Die Berufsgerichtsordnung für die Angehörigen der 
Ärztekammer des Saarlandes, der Apothekerkammer 
des Saarlandes, der Psychotherapeutenkammer des 
Saarlandes und der Tierärztekammer des Saarlandes 
vom 27. Juli 2004 (Amtsbl. S. 1670), geändert durch 
Artikel 4 Absatz 17 der Verordnung vom 24. Januar 
2006 (Amtsbl. S. 174), wird wie folgt geändert:
1. Nach § 14 wird folgender § 14a eingefügt:

„§ 14 a 
Aussetzung des Berufsgerichtsverfahrens

Das berufsgerichtliche Verfahren kann ausgesetzt 
werden, wenn wegen derselben Tatsachen gegen das 
Kammermitglied ein Verfahren nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten oder ein Verfahren zum Wider
ruf oder zur Rücknahme der Approbation eingeleitet 
wurde.“
2. § 36 wird aufgehoben.

Artikel 3 
Neufassung des  

Saarländischen Heilberufekammergesetzes
Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie wird ermächtigt, den Wortlaut des Saarländi
schen Heilberufekammergesetzes in der vom Inkraft
treten dieses Gesetzes an geltenden Fassung bekannt 
zu machen.

Artikel 4 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Saarbrücken, den 5. Oktober 2016

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin
KrampKarrenbauer

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanzen und Europa
Toscani

Der Minister für Inneres und Sport
Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie

Bachmann

Der Minister der Justiz
Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

Der Minister für Bildung und Kultur
Commerçon

Verordnungen

292 Verordnung zur Anpassung  
 des Mindestlohns gemäß § 3 Absatz 5 Satz 3  
 des Saarländischen Tariftreuegesetzes

Vom 27. September 2016

Auf Grund des § 3 Absatz 5 Satz 3 des Saarländi
schen Tariftreuegesetzes vom 6. Februar 2013 (Amts
bl. I S. 84) verordnet das Ministerium für Wirtschaft,  
Arbeit, Energie und Verkehr:

§ 1
Der bei der Ausführung öffentlicher Aufträge gemäß 
§ 3 Absatz 4 des Saarländischen Tariftreuegesetzes zu 
zahlende Mindestlohn wird ab dem 1. Januar 2017 auf 
8,84 Euro brutto pro Stunde festgesetzt.

§ 2
Für öffentliche Aufträge, deren Vergabe vor dem 1. Ja
nuar 2017 durch Bekanntmachung eingeleitet worden 
ist, findet die Verordnung zur Anpassung des Mindest
lohns gemäß § 3 Absatz 5 Satz 3 des Saarländischen 
Tariftreuegesetzes vom 10. Oktober 2015 (Amtsbl. I 
S. 856) weiterhin Anwendung.

§ 3
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt unbeschadet des § 2 die Verordnung 
zur Anpassung des Mindestlohns gemäß § 3 Absatz 5 
Satz 3 des Saarländischen Tariftreuegesetzes vom 
10. Oktober 2015 (Amtsbl. I S. 856) außer Kraft.

Saarbrücken, den 27. September 2016

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr

Rehlinger

293 Verordnung 
 über das Landschaftsschutzgebiet 
 „Bei Rimlingen und Rissenthal“ 
 L 6506-306

Vom 10. Oktober 2016

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarländi
schen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amts
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bl. S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, 
§ 26 und § 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutz
gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der 
jeweils geltenden Fassung verordnet das Ministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz:

Präambel
Natura 2000Gebiete sind Bestandteil eines europa
weit verpflichtenden Schutzgebietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.

Ziel der FFH und Vogelschutzrichtlinie ist der länder
übergreifende Schutz gefährdeter wild lebender Pflan
zen und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Vielfalt der Ökosysteme.

Ziel der Natura 2000Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, sondern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu gewährleisten.

Der Betrachtungs und Beurteilungszeitraum be
gann dabei jeweils mit der Anerkennung eines Natura 
2000Gebietes durch die EUKommission.

Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe durch eine verantwortliche Nutzung der Flä
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).

Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungszie
le – Wiederherstellung und Entwicklung eines günsti
gen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie durch 
einen mit den Bewirtschaftern in gebiets und bedarfs
orientierten Nutzergesprächen abgestimmten Manage
mentplan erreicht werden.

Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er
folgreichen Schutz der Lebensräume und Arten unver
zichtbar.

Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt
schafter sinnvoll ergänzt.

Die Europäische Union eröffnet durch die Verabschie
dung der Agenda 2000 finanzielle Möglichkeiten für 
landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine natur
schutzgerechte Wirtschaftsweise auch in FFH und 
Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebensraum
typen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).

Um den an die Natura 2000Gebiete gestellten Er
wartungen gerecht zu werden, ist in den Natura 

2000Richtlinien geregelt, dass alle sechs Jahre in den 
Mitgliedstaaten eine Berichterstattung über den Erfolg 
der in den FFHGebieten durchgeführten Schutzmaß
nahmen erfolgen muss.
Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Ergebnisse 
des allgemeinen Monitorings beinhalten. Kommt ein 
Mitgliedsstaat seinen aus den europäischen Richtlini
en erwachsenen Verpflichtungen nicht nach, existiert 
ein EUrechtliches Kontroll und Sanktionsinstrumen
tarium in Form von Beschwerde und Vertragsverlet
zungsverfahren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit 
einer Größe von ca. 47,2 ha wird zum Landschafts
schutzgebiet erklärt. Es trägt die Bezeichnung Land
schaftsschutzgebiet „Bei Rimlingen und Rissenthal“ 
(L 6506306) und ist Teil des Netzes Natura 2000 (§ 31 
Bundesnaturschutzgesetz) als Gebiet von gemein
schaftlicher Bedeutung gemäß der Richtlinie 92/43/
EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tie
re und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.07.1992 S. 7) in 
der derzeit geltenden Fassung.
Das Schutzgebiet liegt in der Gemeinde Losheim am 
See, in den Gemarkungen Rimlingen, Rissenthal und 
Wahlen und gliedert sich insgesamt in fünf Teilflächen.
(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Über
sichtskarte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, 
durch schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flur
stückgenaue Abgrenzung ist in Detailkarten 1:2000, 
die ebenfalls Bestandteil dieser Verordnung sind, mit 
Flurstücknummern und Randsignatur wiedergegeben. 
Diese Karten und der Verordnungstext werden im  
Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz – 
Oberste Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. 
Eine weitere Ausfertigung befindet sich bei der Ge
meinde Losheim am See. Verordnungstext und Karten 
können bei den genannten Stellen eingesehen werden.
(3) In den Detailkarten werden, soweit dies für die An
wendbarkeit nachfolgender Regelungen erforderlich 
ist, die Lebensraumtypen und deren Erhaltungszustän
de nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG darge
stellt.
(4) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
durch das Schild „Landschaftsschutzgebiet“ gekenn
zeichnet, dessen Aufstellung und Bestand die Eigen
tümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken zu 
dulden haben.

§ 2 
Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes  
(Erhaltungsziele), einschließlich der räumlichen Ver
netzung, der prioritären Lebensraumtypen:
7220 Kalktuffquellen (Cratoneurion)
9180 Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion,
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des Lebensraumtyps:

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum).

Schutzzweck ist zudem die Erhaltung, Entwicklung 
oder Wiederherstellung der Leistungs und Funkti
onsfähigkeit des Naturhaushalts und der Regenerati
onsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
der Landschaft.

§ 3 
Zulässige Handlungen und Nutzungen

(1) Im gesamten Schutzgebiet sind unbeschadet ander
weitiger Rechtsvorschriften oder erforderlicher Zulas
sungen, soweit der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird, folgende Nutzungen und Handlungen zulässig:

1. landwirtschaftliche Bodennutzung unter Beach
tung des § 4 und zu diesem Zweck auch das Aus
bringen von Pflanzen oder Tieren; davon ausge
nommen ist das Mähen oder Beweiden auf Flächen 
mit dem Lebensraumtyp 7220 Kalktuffquellen,

2. Beweidung unter Beachtung des § 4,

3. Anpflanzungen mit Obstbäumen sowie Ersatz
pflanzungen abgängiger Obstbäume,

4. forstwirtschaftliche Bodennutzung unter Beach
tung des § 3 Absatz 2 und des § 4,

5. Jagd und zu diesem Zweck auch die Errichtung 
von an die Landschaft angepassten Hochsitzen in 
einfacher Holzbauweise sowie die Unterhaltung 
bestehender Jagdschneisen und Wildäcker, die  
Anlage von Jagdschneisen auf Flächen ohne Le
bensraumtypen und auf Flächen mit Lebensraum
typen, soweit der günstige Erhaltungszustand nicht 
beeinträchtigt wird,

6. Freilauf von Hunden, sofern es sich um Hütehunde 
im Rahmen der Weideführung oder um Diensthun
de im Einsatz, soweit erforderlich, handelt, darü
ber hinaus auf bestehenden Wegen Freilauf von 
Hunden in Sichtweite und im tatsächlichen Ein
wirkungsbereich der Halter oder Aufsichtsperso
nen,

7. Freilauf von Jagdhunden im jagdlichen Einsatz in 
der Zeit vom 1. September bis zum 31. Januar so
wie ganzjährig zur Nachsuche,

8. Nutzung und zweckgebundene Beschilderung 
rechtmäßig bestehender Wege einschließlich öko
pädagogisch ausgerichteter Lehr und Erlebnis
pfade, Straßen, Leitungen und Einrichtungen,

9. Betreten des Waldes zum Zweck der Erholung und 
zur pfleglichen Entnahme von Pilzen, Kräutern 
und Beeren nicht besonders geschützter Arten in 
geringen Mengen zum persönlichen Gebrauch,

10. fischereiliche Nutzung der Gewässer im bisheri
gen Umfang im Rahmen bestehender Nutzungs
rechte und Pachtverträge und, soweit erforderlich, 
die zweckgebundene Beschilderung,

11. Verkehrssicherungsmaßnahmen und Arbeiten 
zur Unterhaltung und Instandsetzung rechtmä
ßig bestehender Anlagen, Wege, Leitungen (ein
schließlich Leitungstrassen) und Einrichtungen im 
Rahmen des jeweils auf Grund fachspezifischer 
Vorgaben erforderlichen Umfangs in der Zeit vom 
1. Oktober bis 28. Februar.

 Die Befristung gilt nicht:

 — bei Gefahr im Verzug,

 —  bei geschlossenen Waldbeständen für Verkehrs
sicherungsmaßnahmen an klassifizierten Stra
ßen, Eisenbahnlinien und Bebauung,

 —  für die Unterhaltung und Instandsetzung von 
Forstwirtschaftswegen,

  soweit erhebliche Störungen oder sonstige Be
einträchtigungen besonders  geschützter Tierarten 
ausgeschlossen werden können,

12. Arbeiten zur Unterhaltung von Gewässern in der 
Zeit vom 15. Juli bis 15. Oktober. Die Arbeiten 
sind dem Landesamt für Umwelt und Arbeits
schutz spätestens vier Wochen vor Beginn anzu
zeigen. Bei Gefahr im Verzug gelten die Fristen 
nicht,

13. Erdarbeiten zur Sicherung, wissenschaftlichen  
Dokumentation und Bergung von Bodendenkmä
lern nach § 20 des Saarländischen Denkmalschutz
gesetzes vom 19. Mai 2004 (Amtsbl. S. 1498) in 
der derzeit geltenden Fassung im Einvernehmen 
mit der Obersten Naturschutzbehörde,

14. Weiterführung bisher rechtmäßig ausgeübter Was
sergewinnung in dem Maße wie es das natürliche 
Dargebot erlaubt,

15. Rad fahren und Reiten auf vorhandenen Wegen.

(2) Darüber hinaus ist im Rahmen der forstwirtschaft
lichen Bodennutzung unter Beachtung der Grundsätze 
der guten fachlichen Praxis zulässig:

 Auf Flächen mit den Lebensraumtypen 9110 
Hainsimsen-Buchenwälder und 9180 Schlucht- 
und Hangmischwälder die Bewirtschaftung unter 
Beachtung folgender Maßgaben:

 a) Bäume mit Großhöhlen oder Fortpflanzungs 
oder Ruhestätten besonders geschützter Arten 
werden nicht genutzt,

 b) es verbleiben mindestens fünf Alt und/oder 
Biotopbäume je Hektar für die Alterungs und 
Zerfallsphase,

 c) es verbleiben mindestens ein stark dimensio
nierter Baum oder eine nicht aufgearbeitete 
Starkholzkrone je Hektar als liegendes und/
oder stehendes Totholz,

 d) auf den flächenhaften Chemie und Dünge
reinsatz wird verzichtet,

 e) es erfolgt keine Mahd von Waldwiesen vor 
dem 15. Juli und von Wegsäumen von Juni bis 
August,
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 f) Waldwiesen werden nicht aufgeforstet,
 g) es erfolgt keine künstliche Erhöhung des An

teils nicht heimischer oder nicht lebensraum
typischer Baumarten, bei Erhaltungszustand 
A über 10 %, bei Erhaltungszustand B über 
20 % und bei Erhaltungszustand C über 50 %, 
soweit dadurch der Erhaltungszustand gemäß 
Detailkarten zur Verordnung nicht verschlech
tert wird.

§ 4 
Unzulässige Handlungen und Nutzungen

Unzulässig sind alle Veränderungen und Störungen, 
die das Landschaftsschutzgebiet in den für den Schutz
zweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich beein
trächtigen können.
Insbesondere ist es unzulässig:
1. Flächen über die bestehende Art und den erfor

derlichen Umfang hinaus trocken zu legen, ein
schließlich dem Bau neuer Drainagen und Gräben,

2. Säume und dauerhaft brachgefallene Flächen zu 
mähen; davon ausgenommen sind Pflegeschnitte 
die die flächenbezogenen Vorgaben des Manage
mentplans beachten,

3. Brach und Dauergrünlandflächen umzubrechen,
4. auf Flächen mit im Schutzzweck aufgeführten  

Lebensraumtypen Pestizide anzuwenden und  
Wanderschafherden zu pferchen,

5. pyrotechnische Artikel oder künstlich gerichte
te Lichtstrahlen (Laser) anzuwenden oder in das 
Schutzgebiet einwirken zu lassen,

6. Wohnwagen oder Container aufzustellen, zu la
gern, Feuer anzumachen sowie Wagen und Kraft
räder außerhalb dafür zugelassener Anlagen zu 
parken,

7. Motorsportveranstaltungen sowie sonstige Veran
staltungen durchzuführen,

8. bauliche oder sonstige Anlagen zu errichten, auch 
solche, die baurechtlich verfahrensfrei sind; ausge
nommen an die Landschaft angepasste Hochsitze 
in einfacher Holzbauweise,

9. wild wachsende Pflanzen ohne vernünftigen Grund 
zu entfernen oder auf andere Weise zu schädigen, 
nicht jagdbare wild lebende Tiere mutwillig zu be
unruhigen, zu fangen oder zu töten sowie Puppen, 
Larven, Eier oder Brut und Wohnstätten solcher 
Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen,

10. Hängegleiter, Gleitdrachen, Modellflugzeuge und 
Multikopter zu starten, zu landen und den Flugbe
trieb mit ihnen auszuüben.

§ 5 
Managementplan, Schutz- und Pflegemaßnahmen

(1) Konkrete flächenbezogene Aussagen zu Artvor
kommen und deren Habitatstrukturen sowie zur Be
wirtschaftung erfolgen in Managementplänen, die von 

der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr be
auftragten Stelle erstellt werden. Auf bewirtschafteten 
Flächen erfolgt die Aufstellung nach Anhörung der 
Nutzungsberechtigten.

Auf Staatswaldflächen erfolgt die Erstellung der  
Managementpläne bzw. Teilen der Managementpläne 
durch den SaarForst Landesbetrieb im Einvernehmen 
mit der Obersten Naturschutzbehörde oder der von ihr 
beauftragten Stelle. Im Bereich der Zweckverbände für 
die Durchführung von Naturschutzgroßprojekten er
folgt die Erstellung der Managementpläne im Beneh
men mit den Zweckverbänden und dem Bundesamt für 
Naturschutz.

(2) Der Managementplan stellt darüber hinaus freiwil
lige weitergehende Maßnahmen und Nutzungen dar.

(3) Die jeweils geltende Fassung des Management
plans ist durch die Oberste Naturschutzbehörde oder 
die von ihr beauftragte Stelle entsprechend zu kenn
zeichnen und dauerhaft zu verwahren.

(4) Pflege und Entwicklungsmaßnahmen, die in ei
nem Managementplan nach Absatz 3 enthalten sind, 
werden unter Aufsicht der Obersten Naturschutz
behörde oder der von ihr beauftragen Stelle durch die
se oder in deren Auftrag, im Bereich des Staatswaldes 
auch durch den SaarForst Landesbetrieb und im Be
reich der Zweckverbände für die Durchführung von 
Naturschutzgroßprojekten auch durch die Zweckver
bände durchgeführt. Von einem Managementplan nach 
Absatz 3 abweichende Pflege und Entwicklungsmaß
nahmen bedürfen der vorherigen Zulassung durch die 
Oberste Naturschutzbehörde oder der von ihr beauf
tragten Stelle. Bei Verpachtung der im Eigentum der 
Städte und Gemeinden, Zweckverbände zur Durchfüh
rung von Naturschutzgroßprojekten, des Landes oder 
des Bundes befindlichen Grundstücke und bei vertrag
lichen Vereinbarungen zur Förderung der Nutzung sind 
die Vorgaben des Managementplans für die betroffene 
Fläche zu beachten und in den Pachtvertrag aufzuneh
men.

§ 6 
Ausnahmen, Anordnungsbefugnis

(1) Die Oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig durch
geführte Nutzung Ausnahmen von Beschränkungen 
und Maßgaben nach § 3 sowie von der Unzulässigkeit 
gemäß § 4 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird.

Für sonstige Maßnahmen geringen Umfanges kann 
die Oberste Naturschutzbehörde Ausnahmen zulassen, 
wenn dadurch der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird.

§ 67 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt.

(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 
des Bundesnaturschutzgesetzes oder um einen Plan im 
Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes sind die 
diesbezüglichen Verfahrensregelungen des Saarländi
schen Naturschutzgesetzes anzuwenden.
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(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes eines Le
bensraumtyps eingetreten ist oder begründet zu erwar
ten ist, kann das Landesamt für Umwelt und Arbeits
schutz Anordnungen treffen, um die Erhaltung oder 
Wiederherstellung des Erhaltungszustandes sicher zu 
stellen.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Nummer 
5 des Saarländischen Naturschutzgesetzes handelt, wer 
in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig gegen 
Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft.

Saarbrücken, den 10. Oktober 2016

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost



 Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 27. Oktober 2016 1021

— Anlage —

±

An
la

ge
zu

r V
er

or
dn

un
g 

üb
er

 d
as

 L
an

ds
ch

af
ts

sc
hu

tz
ge

bi
et

L 
65

06
-3

06
Be

i R
im

lin
ge

n 
un

d 
R

is
se

nt
ha

l
vo

m
 1

0.
 O

kt
ob

er
 2

01
6

H
in

w
ei

s:
To

po
gr

ap
hi

sc
he

 H
in

te
rg

ru
nd

ka
rte

 M
aß

st
ab

 1
:2

50
00

Er
fa

ss
un

gs
m

aß
st

ab
 d

es
 G

eb
ie

te
s 

M
aß

st
ab

 1
:1

00
0

(D
ah

er
 k

om
m

t e
s 

zu
 A

bw
ei

ch
un

ge
n 

in
 d

er
 D

ar
st

el
lu

ng
)

0
35

0
70

0
1.

05
0

1.
40

0
17

5
M

et
er


		2016-10-24T15:39:08+0200
	Stephanie Schon
	Signed with Governikus Signer 2 (bos eCard-API)




